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Protokoll  zur 08.  Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow  
am 23.09.2025 

 
Tagungsort: Kiek In" Ostseebad Prerow 
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 
Ende der Sitzung: 21:10 Uhr 
Beschlüsse-Nr.: 7-042/2025 – 7-049/2025 
Seiten: 1 - 20 

 
 
        gez. Seidlitz         gez. Braun 

Bürgermeister Protokollant 
 

Anwesenheit 
anwesend 

Herr Christian Seidlitz 
Herr Heiko Barthel 
Herr Roman Grzonka 
Herr Michael Jahncke 
Herr Markus Lau 
Herr Jörn-Henning Padderatz 
Herr Henry Plotka 
Herr Ralf Schuba 
Herr Willi Wolff 

entschuldigt 

Frau Dr. Katja Kleist 
 
Gäste: Betriebsleiter D. Petereit 
 

Tagesordnung 
Öffentlicher Teil:  

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit 
und der Beschlussfähigkeit 

  

   
2 Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und Bekanntgabe 

der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung - Anlage 
  

   
3 Berichte der Vorsitzenden der Ausschüsse   
   
4 Einwohnerfragestunde   
   
5 Fragen der Gemeindevertreter an den Bürgermeister   
   
6 Bestätigung oder Änderung der Tagesordnung des öffentlichen Teils   
   
7 Kenntnisnahme der Sitzungsniederschrift (öffentlicher Teil) der vorangegangenen Sitzung der 

Gemeindevertretung vom 07.08.2025 - Anlage 
  

   
8 Vorstellung Betriebsleiter   
   
9 Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Prerow 

Vorlage: 7-116/25 
  

   
10 Geschäftsordnung der Gemeinde Ostseebad Prerow 

Vorlage: 7-117/25 
  

   
11 Grundsatzbeschluss zum Verkauf des Grundstückes mit Gebäude Lentzallee 3c (Wohnhaus 

„Vogels Warte“) der Gemeinde Ostseebad Prerow und Beauftragung eines 
Verkehrswertgutachtens 
Vorlage: 7-115/25 

  

   
12 Diskussion Möwentreff   
   
13 Termine/Informationen/Sonstiges   
   
Nicht öffentlicher Teil:  

14 Bestätigung oder Änderung der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils   
   
15 Kenntnisnahme der Sitzungsniederschrift (nichtöffentlicher Teil) der vorangegangenen Sitzung 

der Gemeindevertretung vom 07.08.2025 
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16 Vereinbarung zur Beteiligung der Gemeinde Ostseebad Prerow an den Unterhaltungskosten 
für ca. 392m (Länge der früheren Seebrücke) der neuen Seebrücke 
Vorlage: 7-044/24 

  

   
17 Sanierung und Wiederherstellung der Standsicherheit des Schützenhauses der Gemeinde 

Ostseebad Prerow 
Vorlage: 7-102/25 

  

   
18 Widerspruch gegen Beschluss 7-019/2025 Reduzierung Erbbauzins Stückweg 31a   
   
19 1. Antrag auf Reduzierung des Erbbauzinses für das Erbbaurecht „Grüne Straße 29g“ / 

Änderung des Beschlusses Nr. 7-017/2025 
Vorlage: 7-111/25 

  

   
20 Kaufantrag DFMG Deutsche Funkturm GmbH 

Teilfläche von ca. 180 m² des Flurstückes 340/11 der Flur 1, Gemarkung Prerow 
Vorlage: 7-112/25 

  

   
21 Rückerwerb einer Teilfläche des Flurstückes 83 der Flur 1, Gemarkung Prerow – Objekt 

„Villenstraße 01“ 
Kaufvertrag Gemeinde Ostseebad Prerow - Stein – UR 714/2021 vom 08.04.2021 
Vorlage: 7-113/25 

  

   
22 Genehmigungserklärung zur UR 1660/2025 vom 18.08.2025 

Kaufvertrag Stein - Gemeinde Ostseebad Prerow  
Rückerwerb Teilfläche des Flurstückes 83 der Flur 1 – Objekt „Villenstraße 01“ 
Vorlage: 7-114/25 

  

   
23 Diskussion über die Eintrittspreise für die Mitglieder im Förderverein und Einheimische   
   
24 Diskussion Stellplatzordnung   
   
25 Tonnenbund Festwiese Hafenstraße - Anschlüsse   
   
26 Termine/Informationen/Sonstiges 

Natursteinpflaster Schulstraße und Mühlenstraße → Lärmbelästigung 
  

   
 
I. Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung waren durch Einladung unter Mitteilung der Tagesordnung 
einberufen worden. Zeit, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung waren gem. 
Hauptsatzung bekannt gegeben. Bei Eröffnung der Sitzung wird festgestellt, dass gegen die 
ordnungsgemäße Einberufung Einwendungen nicht erhoben wurden. Die Gemeindevertretung war 
nach der Zahl der erschienenen Mitglieder – 9 von 10 – beschlussfähig 
 
2 Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und 
Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 
 

Bericht aus dem geschlossenen Teil der letzten Gemeindevertretersitzungen vom 22.01.2025  
 

• Vergaben 

• Erbbauzinsangelegenheiten 

• Kaufangelegenheiten 

• Fördermittelanträge 
 

Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde 
 

Der Bürgermeister berichtet über die aktuell laufenden Elektroarbeiten an der Schule Prerow und die 
Abrissarbeiten am GST-Lager. Dann informiert er über die Einstellung eines neuen Betriebsleiters für 
den Kur- und Tourismusbetrieb Ostseebad Prerow (KTB) und reißt den Bericht über die Ergebnisse 
der Saison 2025 an. 
 

 

 3 Berichte der Vorsitzenden der Ausschüsse 
 

➢ Bauausschuss 12.06.2025, 14.08.2025 und 11.09.2025 
Der Vorsitzende Herr Barthel teilt mit: 
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− Es lagen wenige Bauanträge vor, über welche zu beraten war, dafür gab es zahlreiche 
Nutzungsänderungsanträge von Hauptwohnung zu Ferienwohnung, was nicht im Sinne der 
Gemeinde ist. 

− Die Stellplatzsatzung muss dringend überarbeitet werden, da die bisherigen Regelungen nicht 
mehr den aktuellen Gegebenheiten entsprechen und bei einigen Gewerbetreibenden zu 
erheblichen Schwierigkeiten führen können. Die neue Satzung kann jedoch erst Anfang 2026 
erstellt werden, weil im Amt für Planung und Liegenschaften (APL) die Erstellung der 
Erhaltungssatzung Priorität hat. Die Neufassung der Erhaltungssatzung wird im APL 
erarbeitet. 
 

➢ Betriebsausschuss 24.06.2025 und 25.08.2025 
Der Vorsitzende Herr Jahncke teilt mit: 

− Im Betriebsausschuss wurden Personalangelegenheiten des KTB und ein Lagebericht des 
Betriebsleiters behandelt. Es gab einen regen Austausch mit Herrn Petereit.  

− Weiterhin wurde ein Entwurf für die Überarbeitung der Eigenbetriebssatzung besprochen. 

− Thema war auch der aktuelle Stand des Museums gewesen: Hier wurden weitere Unterlagen 
für die Förderung an das Landesförderinstitut (LFI) übermittelt. 

− Besprochen wurde weiterhin die Verkaufsabsicht der Vogelswarte. 
 

➢ Sozialausschuss 09.07.2025 
Der Vorsitzende Herr Plotka teilt mit: 

− Im Ausschuss wurden zwei LEADER-Förderprojekte auf den Weg gebracht:  
1. Die Schaffung eines Calisthenics Kletterparks 
2. Den Kauf eines Transportbusses für den Sport- und Freizeitverein Prerow und die 

Jugendarbeit 
 
 

4 Einwohnerfragestunde 
 
Herr Roloff: Wie ist nun der konkrete Stand des Fördermittelantrages zum Museum, wurde der Antrag 
nun vollständig eingereicht? 
Antwort: Die Berechnungen des Statikers fehlen noch, dann können die Unterlagen vollständig 
eingereicht werden. 
 
Bürger: Am 03.11.2022 wurde eine Veränderungssperre für die Strandstraße erlassen. Doch in der 
Nummer 10 sind nun zwei Baukörper entstanden. Wie passt das zusammen? 
Antwort: Der Bauausschuss hat der Baumaßnahme zugestimmt, da sich das geplante Objekt in die 
Umgebung einfügt. Die Veränderungssperre ist ausgelaufen. 
 
Herr Roloff: Was wurde zu den Wohnblöcken beschlossen? 
Antwort: Der Bürgermeister und der 1. Stellv. Bürgermeister wurden beauftragt, Verkaufsverhandlungen 
zu führen. 
 
Bürgerin: Wie ist der Stand beim Seniorenheim bzw. beim betreuten Wohnen in Prerow? 
Antwort: Es gibt mehrere Interessenten, welche ein Pflegeheim erreichten würden. Doch das liegt 
nicht im Interesse der Gemeinde, da hier teure Betreuungsplätze angeboten werden sollen. Die 
Gemeinde möchte vielmehr eine Wohnmöglichkeit für ältere Einwohner von Prerow schaffen, bei dem 
sie betreut werden und hier wohnen bleiben können. Ggf. findet sich eine Möglichkeit auf 
Investorbasis, welche man noch finden muss. Aktuell gibt es also keine klare Lösung. 
 
 

5 Fragen der Gemeindevertreter an den Bürgermeister 
 
Herr Barthel: Uns wurde die Aufstellung des Parkleitsystems für Oktober versprochen, wie ist da der 
Stand? 
Antwort: Die notwendigen Schilder sind vor vier Wochen gekommen, die Lieferung dauerte so lange. 
Der Bauhof wird sie im Oktober aufstellen. Weiterhin wird er im gleichen Zuge auch die verblichenen 
und mangelhaften Schilder erneuern. 
 
Herr Jahncke: Er bemängelt die Arbeitsweise des Amtes. In der Sitzung vom 07.08.2025 wurde 
beschlossen, eine Ausschreibung zur externen Untersuchung der Varianten für die Sanierung oder 
den Neubau der Schule durchzuführen. Hier gab es noch keine Rückmeldung, ob die Ausschreibung 
erfolgte.                  XXX BA 
 
Weiterhin wurde in dieser Sitzung beschlossen, dass die Verpflichtungsermächtigungen für 
Investitionsmaßnahmen überprüft werden sollen, um Maßnahmen zu ermitteln, auf welche verzichtet 
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werden könnte, um den Eigenkapitalbestand zu erhöhen. Dazu wurde am 20.08.2025 eine Beratung 
mit der Kämmerin, der Leitenden Verwaltungsbeamtin, Herrn Jahncke und Herrn Barthel durchgeführt. 
Ihm liegt noch kein Protokoll dieser Beratung vor und auch keine Antwort, welche Maßnahmen 
aufgehoben werden können bzw. es liegt ihm keine entsprechende Beschlussvorlage über die 
Aufhebung der einzelnen Maßnahmen vor.               XXX FA 
 
Die Sachstandsberichte sollen künftig immer mit der Einladung versendet werden. Eine Aktualisierung 
kann dann ggf. ergänzend zur Sitzung mitgebracht werden.             XXX HA 
 
Herr Plotka: Er äußert sein Unverständnis, warum das Amt die Wünsche der Gemeindevertretung 
(GV) nicht umsetzt. Wenn die GV einen Willen bekundet, etwas zu tun, dann scheint sich das Amt 
immer wieder zu sperren. 
Herr Braun: Grundsätzlich ist es richtig, dass das Amt als Verwaltung der Gemeinde die 
Willensbekundungen der GV als Auftrag zur Erledigung zu behandeln hat. Doch dabei ist nicht allein 
dieser Wille maßgebend, sondern auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen und finanziellen 
Möglichkeiten. Das Amt hat also stets zu prüfen, ob der bekundete Wille rechtlich zulässig ist und ob 
er nicht zum Schaden der Gemeinde wirken könnte. So ist beispielsweise die Vereinbarkeit mit den 
Regelungen der Kommunalverfassung und der Gemeindehaushaltsverordnung zu prüfen. Das nimmt 
mitunter Zeit in Anspruch. Beispielsweise muss beim Kauf eines Wohnblockes geprüft werden, welche 
Mittel insgesamt dafür erforderlich sind und ob es tatsächlich eine öffentliche Aufgabe der Gemeinde 
ist, ein solches Gebäude zu erwerben. Denn Aufgabe der Gemeinde ist es, bei fehlendem Wohnraum 
in der Gemeinde solchen zu schaffen. Doch mit dem Kauf von vorhandenen Wohnungen wird kein 
zusätzlicher Wohnraum geschaffen. Ein Projekt zur Schaffung neuer Wohnungen wäre hingegen 
zulässig, wenn die entsprechenden Mittel vorhanden sind. 
  

 

6 Bestätigung oder Änderung der Tagesordnung des öffentlichen Teils 
 
Änderungsantrag: keiner 
 

Abstimmung über die vorliegende Tagesordnung  

gesetzlich gewählte Vertreter 10 

anwesende Vertreter 9 

ja Nein Enthaltungen 

9 0 0 

Die Tagesordnung wird in vorliegender Fassung bestätigt. 
 
  

7 Kenntnisnahme der Sitzungsniederschrift (öffentlicher Teil) der vorangegangenen 
Sitzung der Gemeindevertretung vom 07.08.2025 
 
Die Mitglieder haben das Protokoll mit folgender Korrektur zur Kenntnis genommen:              XXX HA 
 
Herr Jahncke: Im TOP5 unter Anmerkungen zur Sitzung habe ich nicht „Deformierung der GV“ 
gesagt, sondern „Diffamierung der GV“. Das muss korrigiert werden. 
Die Gemeindevertreter stimmen dieser Korrektur einstimmig zu. 
 
  

8 Vorstellung Betriebsleiter 
 
Der neue Betriebsleiter Dieter Petereit stellt sich vor, gibt kurze Einblicke in seine Vita, seine Ziele 
und die Ergebnisse seiner ersten knapp 100 Tage. 
 
  

9 Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Prerow 
Vorlage: 7-116/25 
 
Sachverhalt und Begründung: 
In der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow vom 13.11.2024 wurde eine 
neue Hauptsatzung beschlossen. Aufgrund von Beanstandungen der unteren Rechtsaufsichtsbehörde 
(uRAB) konnte die Satzung bislang nicht in Kraft treten. Die weiter notwendigen Änderungen wurden 
eingearbeitet (sh. Anlage 1 zu dieser Beschlussvorlage).  
 
Dies betrifft insbesondere die Regelungen über die Art und den Umfang der Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Rahmen digitaler Sitzungen sowie deren Veröffentlichungs-, Speicher- 
und Löschfristen.  
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Die Entschädigungssätze in § 15 (bisher § 9) waren in Abhängigkeit zur Einwohnerzahl (auf Basis des 
Zensus 2022 zum 30.06.2024 - 1.275 Einwohner) anzupassen. Als neue Absätze 6 und 7 wurden auf 
Wunsch der Gemeindevertretung die Entschädigungen für die Funktionsträger der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Ostseebad Prerow, entsprechend des Beschlusses der Gemeindevertretung 
vom 11.12.2024, mit in die Hauptsatzung aufgenommen.  
 
Die Regelungen zu den öffentlichen Bekanntmachungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) waren 
ebenfalls anzupassen, da das BauGB eine ortsübliche Bekanntmachung fordert und für diese in der 
Hauptsatzung die Internetveröffentlichung bestimmt wurde. Die Regelung zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit wurden im Einklang mit dem Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im 
Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften (BauGBÄndG 2023) ergänzt.  
 
Die Beanstandungen hinsichtlich der Benennung von Haupt- und Finanzausschuss wurden nicht 
übernommen, da hier offensichtlich eine unterschiedliche Rechtsauffassung besteht. Die hiesige 
Auffassung deckt sich mit den Mustern von Seiten des Städte- und Gemeindetags M-V.  
 
Es wird empfohlen die geänderte Hauptsatzung neu zu beschließen.  
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind eingeplant. 
 
gez. J. Behm 
Sachbearbeiterin Kommunale Angelegenheiten 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:                                   
 keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 
 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                           gez. i.V. Mildahn 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Frage zu § 8 Abs. 2: Was bedeutet es, dass der Haupt- und Finanzausschuss die Arbeit aller anderen 
Ausschüsse koordiniert? Legt der Haupt- und Finanzausschuss z. B. deren Termine fest? 
Antwort: Nein, der Hauptausschuss bestimmt im Falle von sich überschneidenden 
Zuständigkeitsbereichen der Ausschüsse, welcher Ausschuss federführend den Vorgang berät und 
die Empfehlung für die Gemeindevertretung ausspricht. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow beschließt in ihrer Sitzung am 23.09.2025  
die Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Prerow in der vorliegenden Fassung (Anlage 2 zu dieser 
Beschlussvorlage). 
 

Beschluss-Nr. 7-042/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 23.09.2025 9 9 x Ja, 0 x Nein, 0 x Enth. ja 
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10 Geschäftsordnung der Gemeinde Ostseebad Prerow 
Vorlage: 7-117/25 
 
Sachverhalt und Begründung: 
In der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow vom 13.11.2024 wurde eine 
neue Geschäftsordnung beschlossen. Aufgrund der notwendig gewordenen Änderungen in der 
Hauptsatzung waren auch in der Geschäftsordnung weitere Anpassungen vorzunehmen (sh. Anlage 1 
zur Beschlussvorlage).  
 
Neben redaktionellen Änderungen wurden unter anderem auch Änderungen im Sitzungsablauf 
vorgenommen.  
§ 1 wurde vollständig in den § 2 integriert, da eine Trennung hier nicht sinnvoll erscheint. In § 3 wurde 
die Widerspruchsmöglichkeit betroffener Personen bei Aufzeichnungen eingefügt. Ebenso ein 
Aufzeichnungsverbot in Gemeindevertretersitzungen für Einwohner, Zuschauer und Gäste.  
 
Beim Sitzungsablauf wurde die Bestätigung oder Änderung der Tagesordnung und die 
Protokollbestätigung vor die Einwohnerfragestunde verschoben. Damit wird den Regelungen in § 2 
Absatz 4 Satz 3 der Hauptsatzung Rechnung getragen. Für die Einwohner ist damit klar erkennbar, 
welche Fragen gestattet sind.  
 
Unter dem Punkt Wahlen, war die Verhältniswahl zu streichen, da diese nach der Kommunalverfassung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr vorgesehen ist.  
 
Zur Niederschrift wurden zwei Konkretisierungen eingefügt, welche die Einsicht in Tonaufzeichnungen 
und die Veröffentlichung von (korrigierten) Niederschriften regeln.  
 
gez. J. Behm 
Sachbearbeiterin Kommunale Angelegenheiten 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:                                   
 keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                            gez. i.V. Mildahn 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Hinweis 1: In der Anlage 1 ist die Nummerierung der Absätze nicht ganz korrekt. 
Antwort: Die Nummerierung ist in der Anlage 2, welche zu beschließen ist, korrekt aufgeführt. In der 
Anlage 1 (Änderungsmarkierungen) wurde auf die Anpassung der Nummerierung verzichtet, da dies 
hier aufwändig gewesen wäre und diese Anlage nur zur Darstellung der Änderungen dient. 
 
Hinweis 2: Es besteht eine Diskrepanz zwischen § 1 Absatz 3 und § 1 Absatz 5 der GO. Im Absatz 3 
ist die Frist mit fünf, im Absatz 5 mit sieben Tagen angegeben. 
Antwort: Ja, das ist ein Fehler und muss entsprechend geändert werden. Im Absatz 5 muss die Frist 
ebenfalls mit fünf Tagen angegeben werden. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow beschließt in ihrer Sitzung am 23.09.2025 
die Geschäftsordnung der Gemeinde Ostseebad Prerow in der vorliegenden Fassung (Anlage 2 zur 
Beschlussvorlage) mit einer Änderung im § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung, wobei die Angabe 
„sieben“ durch die Angabe „fünf“ ersetzt wird. 
 

Beschluss-Nr. 7-043/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 23.09.2025 10 9 x Ja, 0 x Nein, 0 x Enth. ja 

 
 
  

11 Grundsatzbeschluss zum Verkauf des Grundstückes mit Gebäude Lentzallee 3c 
(Wohnhaus „Vogels Warte“) der Gemeinde Ostseebad Prerow und Beauftragung eines 
Verkehrswertgutachtens 
Vorlage: 7-115/25 
 
Sachverhalt und Begründung: 
Das Grundstück und das darauf befindliche Gebäude Lentzallee 3c (Flurstücke 301/4 und 302/2 der 
Flur 2, Gemarkung Prerow) befinden sich im Eigentum der Gemeinde Ostseebad Prerow. Das Gebäude 
ist als „Wohnhaus „Vogels Warte““ unter der laufenden Nummer 10738 als Baudenkmal in die 
Kreisdenkmalliste des Landkreises Vorpommern-Rügen eingetragen. 
 
Aufgrund des schlechten baulichen Zustands des Gebäudes beabsichtigt die Gemeinde nun eine 
Veräußerung des Objektes. Um den Wert des Gebäudes und des Grundstückes für einen Verkauf 
sachgerecht zu ermitteln, ist die Beauftragung eines Verkehrswertgutachtens erforderlich. 
Verkaufsgegenstand ist das vorstehend bezeichnete Wohngebäude auf den Flurstücken 301/4 und 
302/2 der Flur 2 der Gemarkung Prerow.  
 
gez. Oliver Dillmann 
Leiter Amt für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:               
        Verkehrswertgutachten ca. 10.000 €              keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
11402 / 5625 

Betrag: 
12.429,81 € 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 
 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                             gez. i.V. Mildahn 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Herr Plotka: Es ist ein zeitnaher Verkauf notwendig. Das Gutachten wird einige Zeit benötigen. Diese 
Zeit sollten wir bereits jetzt abkürzen, indem wir das Objekt zunächst ohne Preisangabe anbieten. 
Vorschlag: Inserat bei Immoscout ohne Preisangabe schalten und dort den Hinweis auf das 
Wertgutachten unterbringen. Damit können sich bereits Interessenten melden.    XXX Liegenschaften 
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Beschlussvorschlag: 
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow beschließt den Verkauf des 

Baudenkmals „Wohnhaus „Vogels Warte““ in der Lentzallee 3c. Das Amt Darß/Fischland wird 
beauftragt, in Abstimmung mit der Gemeinde, die notwendigen Schritte durchzuführen. 

 
2. Das Amt Darß/Fischland wird beauftragt, ein Verkehrswertgutachten für das Grundstück mit 

Gebäude Lentzallee 3c auf den Flurstücken 301/4 und 302/2 der Flur 2 der Gemarkung Prerow 
erstellen zu lassen.  

 

Beschluss-Nr. 7-044/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 23.09.2025 11 9 x Ja, 0 x Nein, 0 x Enth. ja 

 
 
  

12 Diskussion Möwentreff 
 
2014 war der Brand im Möwentreff, es regnet hinein. Nun liegt ein Antrag der DLRG zur Nutzung des 
Objektes vor. Herr Barthel verweist auf ein Gutachten, welches die Empfehlung zum Abriss wegen 
Betonkrebs empfiehlt. Das Bauteil in Richtung Süden könnte entkernt werden. Doch eine Sanierung 
ist sehr teuer! 
Man sollte das Objekt besser veräußern, dabei aber darauf achten, dass die Zuwegung zu den 
dahinter liegenden Toiletten herausgemessen werden muss. 
Herr Plotka regt an, sich damit vertiefend in einem extra Gremium oder in einem Ausschuss zu 
befassen. Die heutige Sitzung sei kein guter Zeitpunkt, ohne gründliche Überlegungen eine 
Entscheidung zu treffen. Herr Jahncke stimmt dem zu, denn es sind noch viele Fragen zu klären. 
Dazu möchte das Amt bitte entsprechende Unterlagen liefern mit Angaben wie Grundstücksgröße, 
Gebäudedaten, Hinweise zum Baugenehmigungsrecht an dieser Stelle.         XXX APL 
 
Herr Barthel bittet darum, dass diese Unterlagen zuerst an den Bauausschuss geschickt werden. 
Herr Schuba schlägt vor, dass das Möwentreff-Gutachten digital übermittelt wird. Falls es nicht im 
Amt vorliegt kann man es vom Gutachter digital anfordern oder die wichtigsten Teile einscannen, 
zumindest das Fazit des Gutachtens.             XXX APL 
  
 

13 Termine/Informationen/Sonstiges 
 
Der Bürgermeister teilt mit:  

− Es ist geplant, den Fackelumzug dieses Jahr wieder durchzuführen. Dazu wird ein Feuer auf der 
Festwiese gegenüber vom Penny-Markt angelegt. 

− Ab November wird wechselweise mit Zingst eine Jugenddisco durchgeführt: die ersten 14 Tage im 
Monat in Prerow, die letzten 14 Tage im Monat in Zingst. Dort ist Frau Krull die Ansprechpartnerin. 

− Am 13.12.2025 ist ein Adventstreff geplant mit Weihnachtsmann und Helfern. 
 
Herr Jahncke: Frau Kleist hat in der Ostsee-Zeitung ihre eigene Meinung vorgetragen. Diese 
Meinung trifft aber nicht die Meinung der Gemeindevertretung. Die Ursache für die maroden Zustände 
in der Schule ist die damalige Bauamtsleitung im Amt. Bezüglich des Zeitungsartikels in der Ostsee-
Zeitung mit den Aussagen von Frau Dawidowski erwartet er eine Entschuldigung durch das Bauamt 
bzw. durch Frau Dawidowski. 
 
 
 

Ende der öffentlichen Sitzung um 19:20 Uhr 
Fortführung der nichtöffentlichen Sitzung um 19:25 Uhr 
 
 
  

II. Nicht öffentlicher Teil 

14 Bestätigung oder Änderung der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils 
 
Änderungsantrag:  
 

Der Bürgermeister schlägt vor, einen zusätzlichen TOP als TOP 15 aufzunehmen: „Bericht des 
Betriebsleiters über den Kur- und Tourismusbetrieb Ostseebad Prerow“. Alle anderen Punkte 
verschieben sich entsprechend. Der Aufnahme dieses TOP stimmen alle Gemeindevertreter zu. 
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Abstimmung über die geänderte Tagesordnung  

gesetzlich gewählte Vertreter 10 

anwesende Vertreter 9 

ja Nein Enthaltungen 

9 0 0 

Die Tagesordnung wird in geänderter Fassung bestätigt. 
 

 

15 Bericht des Betriebsleiters über den Kur- und Tourismusbetrieb Ostseebad Prerow 
 
Herr Petereit hat sich die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2026, den Wirtschaftsplan 2025 und den 
Verlauf der Wirtschaftsplanung in den letzten Jahren genauer angesehen. Dies hat ihn sehr 
nachdenklich gemacht. Er berichtet über die aktuelle betriebswirtschaftliche Situation und den 
Ausblick auf die kommenden Monate. Sein Fazit ist, dass der Cashflow durch das Auslaufen der 
Abschreibungen erreicht wurde und keine Investitionskredite aufgenommen werden mussten. 
Investitionen wurden weitgehend vermieden. Die Folge dessen sind immer ältere Anlagegüter. Aber 
es fehlen die Rückstellungsbeträge. 
Die Strategie bzw. Planung setzt darauf, dass die Kurabgabe steigt und mit ihr auch die Besucher-
zahlen. Man erwartet bei einer Kurabgabe von 2,50 Euro ein Gästeplus von 10%. Dies ist illusorisch. 
Real zeigt sich ein Gästeplus von etwa 4%, jedoch bei 7% Minus bei der Aufenthaltsdauer, was sich 
mehr als gegenseitig auflöst und somit insgesamt ein Minus ergibt. Die Aufenthaltsdauer liegt aktuell 
durchschnittlich bei etwa 6 Tagen, in gesamt MV bei 4,4 Tagen. Damit wird aber das Erlösziel verfehlt. 
 
Der Sanierungsstau (Restbuchwert 0,- Euro) muss nun angegangen werden. Aber dies wird künftig zu 
hohen Abschreibungen führen. 2026 dürften die Abschreibungen bei 868 TEUR und 2027 bei weit 
über 1 MioEUR liegen. Also ein starker Anstieg! Die Prognose der Besucher für 2025 liegt bei 2,689 
Millionen, realistisch dürften sie bei 2,44 Millionen Besuchern liegen. Damit fehlen Einnahmen aus der 
Kurabgabe. 
Sein Vorschlag: Anhebung der Kurabgabe ab 2026 auf 2,80 Euro. 
 
Doch wie sollte man mit den Investitionen umgehen? Er ist der Ansicht, dass man das Investitions-
volumen herunterfahren sollte, ohne die Projekte aufzugeben, also mehr Disziplin walten lassen. 
Beispielsweise sind für das Darß-Museum 4 MioEUR geplant. Hier sollte man sich fragen, wie man 
das Museum funktional eröffnen und betreiben könnte. Nach seinen Berechnungen könnte man dies 
mit 1,6 MioEUR minimal erreichen. Dazu empfiehlt er keinen Hauptbau zu errichten, sondern einen 
Container zu nutzen, der mit Holz verkleidet wird. Damit könne man schneller öffnen und spart ca. 2 
MioEUR, was im Hinblick auf eine Förderung einem Eigenanteil von 700 TEUR entspricht. 
Oder die Toilettenanlage in Massivbauweise für 270 TEUR. Dies ist ebenfalls zu teuer. Eine Contai-
neranlage wäre mit ca. 60 TEUR wesentlich wirtschaftlicher. 
 
Sein Fazit: 

1. Investitionsvolumen herunterfahren, ohne Projekte aufzugeben 
2. Einnahmen (Kurabgabe) erhöhen und damit die wirtschaftliche Basis stabilisieren. 
3. Entwicklung eines tragenden Tourismuskonzeptes und damit eine dauerhafte Erhöhung der 

Besucherzahlen anstreben 
 
Zum dritten Punkt könnte man im Frühjahr einen Konzepttag durchführen, um ein gemeinsames Ziel 
mit den wichtigen Akteuren zu finden. Wichtig wäre auch das Vorantreiben der Digitalisierung (z. B. für 
die Orientierung der Gäste in der Gemeinde), möglicherweise durch eine Gäste-App. 
 
Herr Padderatz befragt den Betriebsleiter nach der Zahlungsehrlichkeit der Gäste bzw. Vermieter. 
Möglicherweise bestehen hier auch noch Reserven, um die Einnahmen zu erhöhen, ohne eine 
Anhebung der Kurabgabe zu veranlassen. Herr Petereit bestätigt, dass hier gemeinsame 
Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Einhaltung der Abgabepflicht zu bewirken. 
 
 

16 Kenntnisnahme der Sitzungsniederschrift (nichtöffentlicher Teil) der vorangegangenen 
Sitzung der Gemeindevertretung vom 07.08.2025 
 
Das Protokoll wird von den GV-Mitgliedern zur Kenntnis genommen. 
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17 Vereinbarung zur Beteiligung der Gemeinde Ostseebad Prerow an den 
Unterhaltungskosten für ca. 392m (Länge der früheren Seebrücke) der neuen Seebrücke 
Vorlage: 7-044/24 
 
Sachverhalt und Begründung: 
In ihrer Sitzung am 28.10.2021 (Beschluss Nr. 7-051/2021) hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Ostseebad Prerow beschlossen, einen Teil der jährlichen Unterhaltskosten für die neue 
Seebrücke zu tragen. Diese sollten jährlich ca. 60.000,00 € betragen.  
Die Kosten sollen in den Wirtschaftsplan des Kurbetriebes der Gemeinde Ostseebad Prerow 
eingestellt werden. 
 
Dabei war nicht explizit beschlossen worden, dass eine Anpassung des jährlichen Entgeltes erfolgen 
soll.  
Nach Befassung mit diesem Thema und Prüfung der verschiedenen Möglichkeiten (z.B. Anpassung in 
Anlehnung an die Inflation, regelmäßige Neuverhandlung etc.) ist das STALU zur Überzeugung 
gekommen, dass eine Anpassung in Anlehnung an die Daten des Statistischen Bundesamtes (Kosten 
Straßenbrücken) ein guter „Weg“ zum Interessenausgleich ist.  
Seit der Verhandlung mit der Gemeindevertretung 2021 sind allein die Baukosten von 37,8 Mio. auf 
ca. 46,6 Mio. € gestiegen (ohne Leistungsänderung) und auch in vielen anderen Lebensbereichen 
sind die Kosten stark gestiegen. 
 
Daher sollte es eine entsprechende jährliche Anpassung des Entgelts im Sinne eines fairen 
Interessenausgleichs geben. Sofern die Preise sinken sollten, wird auch eine solche Entwicklung über 
das Statistische Bundesamt abgebildet. 
 
Nach mehrfacher Beratung der Gemeindevertretung und Austausch mit dem Land MV, hier Herrn Dr.- 
Ing. Frank Weichbrodt, liegt nun der zu beschließende Vertragsentwurf vor.  
 
Herr Dr.- Ing. Weichbrodt ist in seinem letzten Schreiben an die Gemeinde vom 18.06.2025 (Anlage 1) 
nochmals auf die Wünsche der Gemeindevertretung aus der Sitzung vom 11.06.2025 eingegangen 
und hat die als Anlage 2 beigefügte Vereinbarung und die aktualisierte Liste des Statistischen 
Landesamtes zu den Konjunkturindikatoren Preise Baupreisindizes (Anlage 3) übersandt. 
 
Die Unterlagen sind Ihnen bereits weitergeleitet worden, ich habe sie jedoch zur besseren Übersicht 
nochmals beigefügt. 
 
Der vorliegende Entwurf der Vereinbarung (Anlage 2) soll nun durch die Gemeindevertretung gebilligt 
werden.  
 
Ausgangswert sind 60.000,00 € aus 2021. In der Anlage des Vertragsentwurfes wird die Entwicklung 
der Kostenbeteiligung dargestellt.  
 
gez. Katrin Kleist 
Leitende Verwaltungsbeamtin 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:  nicht abschätzbar; 2025 ca. 
75.600 €                                                                              keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

im Wirtschaftsplan des Kurbetriebes ab 2025 einstellen 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
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Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 
 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                       gez. i.V. Mildahn 

 

Anmerkungen während der Sitzung: 
Keine weiteren Anmerkungen. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
1. Die Gemeinde Ostseebad Prerow beschließt in Ihrer Sitzung am 23.09.2025 den vorliegenden 
Entwurf der Vereinbarung zur Beteiligung der Gemeinde Ostseebad Prerow an den 
Unterhaltungskosten der Seebrücke zu billigen. 
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Vereinbarung zu unterzeichnen. 
3. Die erforderlichen Mittel sind jährlich im Wirtschaftsplan des Kurbetriebes einzustellen. 
 
 

Beschluss-Nr. 7-045/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 23.09.2025 17 9 x Ja, 0 x Nein, 0 x Enth. ja 

 
 

  

18 Sanierung und Wiederherstellung der Standsicherheit des Schützenhauses der 
Gemeinde Ostseebad Prerow 
Vorlage: 7-102/25 
 
Begründung: 
Das Schützenhaus und die angegliederte Schießanlage des Darßer Schützenvereins zu Prerow e. V. 
befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand. Daher hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ostseebad Prerow in ihrer Sitzung am 23.02.2023 beschlossen, den Sachverständigen für Hochbau, 
Herrn Dipl.-Ing. Matthias Ruhnke, mit der Untersuchung der Standsicherheit des Schützenhauses zu 
beauftragen (Beschluss-Nr. 7-15/2023). Das vorliegende Gutachten zur Stand- und Verkehrssicherheit 
des Gebäudes Schmiedeberge 3 (Schützenhaus) vom 7. Juni 2023 kommt zu dem Ergebnis, dass die 
vorhandenen Rissbildungen im Außenmauerwerk auf einen nicht tragfähigen Baugrund zurückzuführen 
sind. Daher ist die Stand- und Verkehrssicherheit des Gebäudes gegenwärtig nicht gewährleistet. 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow hat in ihrer Sitzung am 19.03.2025 den 
Grundsatzbeschluss gefasst, das Schützenhaus (Gebäude Schmiedeberge 3) und die angegliederte 
Schießanlage zu erhalten und gebrauchstauglich zu sanieren. Die Standsicherheit des Schützenhauses 
soll durch eine Fundamentunterfangung und Risssanierung wieder hergestellt werden. Das Amt 
Darß/Fischland wurde mit dem Beschluss beauftragt, die erforderlichen Vergabeverfahren 
durchzuführen und die notwendigen Schritte zur Wiederherstellung der Standsicherheit zu veranlassen. 
 
In der Folge hat das Amt Darß/Fischland das Architekturbüro PI Architekten GmbH aus Ribnitz-
Damgarten mit einer Grundlagenermittlung und Vorplanung zur Wiederherstellung der Standsicherheit 
beauftragt. Im Rahmen dieser Vorplanung soll die Machbarkeit und der Umfang einer möglichen 
Sanierung der Gründung aber auch der Umgang mit der Gesamtsubstanz auf Umsetzbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit geprüft werden. Hierbei spielen neben den konstruktiven Aspekten auch Fragen zur 
bauplanungs- sowie naturschutzrechtlichen Zulässigkeit eine wichtige Rolle. 
 
Im Ergebnis der Vorplanung weist das Objekt in allen Bauteilen einen hohen Sanierungs- und 
Instandsetzungsstau auf. Sowohl konstruktiv als auch technisch sind umfassende Maßnahmen zu 
ergreifen, um das Objekt weiterhin dauerhaft seiner Zweckbestimmung als Schützenhaus 
zurückzuführen. Nachfolgend werden die notwendigen Maßnahmen an dem Gebäude konkreter 
beschrieben: 
 
1. Gründung 
Da das Gebäude auf einem mangelnden Baugrund steht und die aus der Bauzeit stammenden 
Gründungsmaßnahmen nicht ausreichend auf diesen Baugrund abgestimmt und dimensioniert wurden, 
ist die Gründung des Gebäudes dringend nachzubessern. Mit Hilfe einer Baugrunduntersuchung konnte 
festgestellt werden, dass tragfähige Erdschichten erst in einer Tiefe ab ca. 2,10 m unterhalb der 
gewachsenen Oberkante des Außenbereichs vorzufinden sind, die vorgefundenen lasttragenden 
Streifenfundamente greifen jedoch nur bis zu einer Tiefe von ca. 60 cm ab OK Erdreich in den Baugrund 
ein. Das führt unweigerlich zu dem vorgefundenen und weiterhin fortschreitenden Setzungsbild an den 
Außenwänden. 
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Das Gutachten des Sachverständigen Matthias Ruhnke zur Stand- und Verkehrssicherheit des 
Gebäudes zeigt die Möglichkeit einer Fundamentunterfangung im Pilgerschrittverfahren auf. Bei einer 
Fundamentunterfangung werden die Streifenfundamente von außen abschnittsweise freigelegt, um 
diese im sogenannten „Pilgerschrittverfahren“ zu ertüchtigen, bzw. bis auf tragfähigen Baugrund auf 
einer ungefähren Tiefe von 2,10 m zu gründen. Aufgrund des anfallenden Aushubs und der 
erforderlichen Abböschung ist das Gebäude in einem umlaufenden Perimeter von ca. 3,00 m Breite 
freizustellen. Nach gegenwärtigem Planungsstand kann dies nur aus dem Innenraum heraus erfolgen. 
Das hat den umfassenden Rückbau sowie die Erneuerung der Sohle im Innern zur Folge. Die Kosten 
hierfür belaufen sich auf etwa 478.000 € brutto. 
 
Neben der vom Gutachter Ruhnke vorgeschlagenen Fundamentunterfangung im Pilgerschrittverfahren 
hat das nun beauftragte Architekturbüro auch die Variante einer „Brunnenringgründung“ mittels 
Brunnenringen und verzahnter innenliegender Sohlplatte unter Einbeziehung eines Statikers geprüft.  
 
Bei einer Brunnenringgründung handelt es sich um eine Bauwerksgründung, bei der die Lasten über 
mit Beton verfüllte Brunnenringe auf tragfähigen Baugrund geführt werden. Hierbei werden die Lasten 
der Außenwände über eine mit den vorhandenen Streifenfundamenten verzahnte neu zu errichtende 
lasttragende Sohlplatte auf die Brunnenringe übertragen. Dieses Verfahren gilt im Zuge der Vorplanung 
als Vorzugsvariante, da diese gegenüber einer Unterfangung als wirtschaftlicher hervorgeht. Die hiermit 
verbundenen Erdarbeiten sind geringer als bei der „Unterfangung“ und sind nur aus dem Innenraum zu 
organisieren. Die Errichtung der Sohlplatte setzt die Entkernung und Wiederherstellung des gesamten 
Innenraumes voraus, was aufgrund des Zustandes im Innenraum als wirtschaftlich zumutbar erscheint. 
Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 410.000 € brutto. 
 
2. Sohle/Innenböden  
Beide Sanierungsvarianten zur Wiederherstellung der Standsicherheit werden unweigerlich zu 
gravierenden Einschnitten bzw. Abbruchmaßnahmen an den vorgefundenen Belägen und den darunter 
befindlichen Tragschichten führen. Es wird von einer umfassenden Erneuerung der Sohle aus Beton, 
horizontaler Abdichtung, Wärmedämmung, ggf. Flächenheizung (in Abhängigkeit des gewünschten 
Heizsystems) sowie der Bodenbeläge ausgegangen. 
 
3. Außenwände  
Es wird kalkuliert, dass die Risssanierung an den Außenwänden auch umfassende Flächenarbeiten von 
Innen und außen nach sich ziehen. Es ist damit zu rechnen, dass Innen- und Außenputz großflächig zu 
erneuern und vollflächig malermäßig zu überarbeiten sind. Das Gebäude unterliegt den Anforderungen 
an das Gebäude-Energiegesetz (GEG). Es ist ratsam bei avisierter ganzjähriger Nutzung die 
Außenwände zu dämmen, um einen ausreichenden Frostschutz im Innern und geringe Heizkosten 
während der Nutzung zu gewährleisten. 
 
4. Innenwände  
Inwieweit die vorgefundenen Innenwände zur Küche und dem Sanitärtrakt erhaltenswert sind, ist im 
Zuge der tiefergreifenden Planung zu untersuchen. Nach jetzigem Stand wird von einer kompletten 
Erneuerung der Innenwände in massiver Bauart ausgegangen. Dies wurde in der 
Gesamtkostenvorschau beider Varianten inkl. aller anschließend notwendigen Putz- und Malerarbeiten 
kalkuliert. 
 
5. Fenster  
Im Bestand befinden sich Fenster aus Holz als auch aus Kunststoff. Die Ausführung aller entspricht 
nicht den heutigen Anforderungen an Dichtheit und Wärmedämmung. Es wird momentan in beiden 
Sanierungsvarianten kalkuliert, diese allumfassend zu erneuern. 
 
6. Unterdecken  
Die visuelle Prüfung der vorhandenen Unterdecke mit Funierplatten scheint intakt. Es gilt im Zuge einer 
weiteren Planung zu prüfen, ob die Unterkonstruktion mit Unterdecken den weiteren Anforderungen an 
einen neuen Nutzungsabschnitt genügen und weiterverwendet werden können. In der jeweiligen 
Gesamtkostendarstellung sind Kosten für eine Neuerrichtung der Unterdecke in Trockenbauweise 
berücksichtigt. Das Dachtragwerk ist auf den geänderten Lasteintrag durch neue Baustoffe durch einen 
Statiker prüfen zu lassen. 
 
7. Dach/Dachtragwerk  
Beim Dach handelt es sich um eine System-Binderkonstruktion. Es wird momentan davon 
ausgegangen, dass sich das Dachtragwerk in einem weiter nutzbaren Zustand befindet. Im Zuge einer 
weiteren Planung gilt dies genauer zu untersuchen. Für die konstruktive Sanierung des Dachtragwerkes 
werden derzeit keine Kosten berücksichtigt. Die Dachdeckung aus Wellasbestzement ist zu erneuern. 
Kosten für eine Neueindeckung und Entwässerung sind in der Vorplanung berücksichtigt. Hierbei wird 
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vorgeschlagen, die Dachdeckung in Blech mit ausreichender Hinterlüftung auszuführen. Die 
Deckenebene ist ausreichend zu dämmen. Der energetische Nachweis ist im Zuge einer weiteren 
Planung über einen qualifizierten Energieberater einzuholen. Kosten für Deckendämmung sind in der 
Vorplanung berücksichtigt. 
 
8. Sanitär- und Heizungsinstallation  
Die Sanitäranlage ist intakt, jedoch sind Leitungen, Objekte und Ausstattung nicht mehr zeitgemäß. In 
der jeweiligen Gesamtkostendarstellung sind Kosten für eine Neuerrichtung der Sanitäreinrichtungen 
berücksichtigt. Das Objekt wird derzeit mit einem freistehenden Ölkessel beheizt. Die Wärmeverteilung 
erfolgt über wassergeführte wandhängende Heizkörper. Die Weiterverwendung ist in Bezug auf den 
Aufwand zum Betrieb der Anlage und Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Es wird empfohlen, im Zuge der 
Sanierung das Heizungskonzept zu überdenken und zeitgemäße Alternativen zu suchen. Rein 
elektrisch betriebene Heizsysteme wie Infrarotheizflächen oder elektrische Heizfolien für den Decken- 
oder Wandeinbau könnten angedacht werden. Der energetische Nachweis ist im Zuge einer weiteren 
Planung über einen qualifizierten Energieberater einzuholen. Kosten für ein neues Heizsystem sind in 
der Vorplanung berücksichtigt. 
 
9. Elektroanlage  
Die Elektroanlage ist aufgrund des Umgangs mit der Bausubstanz zu erneuern. Kosten für die 
Erneuerung der Elektroanlage sind in der Vorplanung berücksichtigt. 
 
Für die weitere Planung sind Fachplaner für Statik, Energieberatung, sowie Holzschutz hinzuzuziehen. 
Gleiches gilt bei Erneuerung der Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallation. Hierdurch entstehen der 
Gemeinde weitere Kosten, welche in der jetzigen Kostenschätzung noch nicht berücksichtigt sind. 
 
Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen führen folglich zu einer kompletten Entkernung des 
Gebäudeinneren. Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der notwendigen Sanierung wird gegenwärtig 
über eine Bauvoranfrage bei der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen 
geprüft. 
 
Oliver Dillmann 
Leiter Amt für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Gesamtkosten:  
ca. 410.000 € für die Fundamentunterfangung 
durch eine Brunnenringgründung einschl. der 
Planungskosten für die weitere Planung der 
Leistungsphasen 3-8 
zzgl. ggf. Kosten für die Leistungsphase 9 
zzgl. ca. 25.000 € für weitere Fachplanungen  

□ keine finanzielle Auswirkungen 

Finanzierung  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 

Finanzierungsmittel im aktuellen 
Haushaltsplan vorhanden: 

Produkt/Konto: 
11402.5231 

Betrag: 
734.977,24 €  

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50(1) KV M-V nur zulässig, 
wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch das 
einreichende Fachamt!) 
 
Die notwendigen investiven Mittel sind in den HH 2026 einzuplanen. 
 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                                                           
gez. Prehl 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Herr Plotka: Ist es überhaupt zulässig, dass der Schützenverein das Schützenhaus gemeinsam mit 
anderen Vereinen nutzt? Er schlägt vor, den Entscheidung zurückzustellen und in der nächsten 
Gemeindevertretersitzung bei Vorliegen konkreter Zahlen (Kosten) für die Herstellung der 
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Standsicherheit in Anwesenheit von Herrn Dillmann das Vorhaben zu besprechen und dann zu 
entscheiden. Dabei sollte eine neue Beschlussvorlage mit einem konkreten Beschlussvorschlag 
bereitgestellt werden.                XXX BA 
 
Abstimmung über das Zurückstellen dieses TOP 

gesetzlich gewählte Vertreter 10 

anwesende Vertreter 9 

ja Nein Enthaltungen 

9 0 0 

Die Angelegenheit wird bis zur nächsten GV-Sitzung zurückgestellt. 
 
 

Beschlussvorschlag:   
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow beschließt: 

1. Die Standsicherheit des Schützenhauses (Gebäude Schmiedeberge 3) soll durch eine 
„Brunnenringgründung“ mittels Brunnenringen und verzahnter innenliegender Sohlplatte 
wiederhergestellt werden. Im Anschluss an die Gründungsmaßnahme ist eine umfassende 
Sanierung des Gebäudes insbesondere in Bezug auf die Innen- und Außenwände, Fenster, 
Unterdecken, Dacheindeckung sowie die Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallation 
durchzuführen. 
Voraussetzung für die Umsetzung der Maßnahme ist ein positiver Bauvorbescheid. 

2. Das Amt Darß/Fischland wird beauftragt, die erforderlichen Vergabeverfahren durchzuführen 
und die notwendigen Schritte zur Wiederherstellung der Standsicherheit und zur 
anschließenden Sanierung des Gebäudes zu veranlassen. 

 

 

19 Widerspruch gegen Beschluss 7-019/2025 Reduzierung Erbbauzins Stückweg 31a 
 

Anmerkungen während der Sitzung: 
Auch dieser Punkt sollte zurückgestellt werden, da die Begründung des Widerspruches nicht ganz die 
Antragslage betrachtet. Kunsthandwerk ist kein Gewerbe, es wird auch nur ein Teil des Objektes für 
das Handwerk genutzt. Deshalb sollte eine neue Beschlussvorlage mit einem konkreten 
Beschlussvorschlag bereitgestellt werden. 
 

Abstimmung über das Zurückstellen dieses TOP 

gesetzlich gewählte Vertreter 10 

anwesende Vertreter 9 

ja Nein Enthaltungen 

9 0 0 

Die Angelegenheit wird bis zur nächsten GV-Sitzung zurückgestellt. 
 
  

20 1. Antrag auf Reduzierung des Erbbauzinses für das Erbbaurecht „Grüne Straße 29g“ / 
Änderung des Beschlusses Nr. 7-017/2025 
Vorlage: 7-111/25 
 
Sachverhalt und Begründung: 
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 22.04.2025 beschloss die Gemeinde Ostseebad Prerow die 
Erbbaurechtsbestellung mit Familie Scharner aus Pruchten als Erbbauberechtigte über das Flurstück 
292/12 der Flur 1 gelegen in der Gemarkung Prerow mit einem Prozentsatz von 2,5 % des 
Bodenrichtwertes für den jährlich zu zahlenden Erbbauzins. Bei einer Flurstücksgröße von ca. 551 m² 
ergibt sich daraus ein jährlicher Erbbauzins in Höhe von 6.680,87 €.  
 
Im Rahmen der Festlegung des Erbbaurechts für das o. g. Grundstück wurde ursprünglich der 
Bodenrichtwert in Höhe von 485 €/m² zugrunde gelegt. Zum damaligen Zeitpunkt waren die 
Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2024 zwar schon vom Gutachterausschuss des Landkreises 
Vorpommern-Rügen beschlossen, jedoch noch nicht veröffentlicht. Bei der Abfrage des maßgeblichen, 
aber noch nicht öffentlich einsehbaren Bodenrichtwerts ist es leider zu einem Übermittlungsfehler 
gekommen. 
 
Nach erneuter Prüfung und Abgleich der relevanten Unterlagen wurde festgestellt, dass der korrekte 
Bodenrichtwert zum Zeitpunkt der Entscheidung höher ist als ursprünglich angenommen. Der 
maßgebliche Bodenrichtwert beträgt aktuell 570 €/m², daraus ergibt sich dann ein jährlicher Erbbauzins 
in Höhe von 7.851,75 € (2,5 % des aktuellen Bodenrichtwertes 570 €/m² x ca. 551 m² 
Grundstücksfläche). 
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Aufgrund der neuen Berechnung des Erbbauzinses, welcher sich um eine Differenz von 1.170,88 € 
erhöht hat, bringt nun die Pläne des Ehepaars ihren Wohnsitz von Pruchten nach Prerow zu verlegen 
ins Wanken. 
 
Nach mehreren Gesprächen mit dem Bürgermeister der Gemeinde Ostseebad Prerow Herrn Seidlitz 
stellte das Ehepaar Scharner bei eben diesem den Antrag auf Reduzierung des Erbbauzinses für das 
Baugrundstück Flurstück 292/12 der Flur 1 gelegen in der Gemarkung Prerow gestellt. Die Antragsteller 
wünschen sich eine Zinssenkung um 0,5% sodass sich der jährliche Erbbauzins auf Basis von 2 % des 
Bodenrichtwertes berechnet. 
 
Dies würde dann einen jährlichen Erbbauzins in Höhe von 6.281,40 € ergeben.  
 
Die Reduzierung auf 2 % wäre gesetzlich abgesichert. Das Ministerium für Inneres und Europa hat die 
Regelung des Erbbauzinses überarbeitet und die Vorgaben in Punkt 6 Nummer 6.5.1 des 
Durchführungserlasses zu § 56 KV M-V vom 29.11.2023 (Anlage 1), wie folgt geregelt: 
 

- Nutzung zu Dauerwohnzwecken  
2 - 3 % des Bodenrichtwertes. 

 
gez. Madeleine Ahrens 
Amt für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:        6.281,40 €                           
 keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

Es entsteht eine jährliche Einnahme in Höhe von 6.281,40 €  auf dem Produktsachkonto 
11402.44110400. 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 
 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                                gez. Prehl 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Keine weiteren Anmerkungen. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow beschließt in ihrer Sitzung den Beschluss 
Nr. 7-017/2025 vom 22.04.2025 dahingehend zu ändern, dass der Erbbauzins auf 2% des 
Bodenrichtwertes reduziert wird. 
 

Beschluss-Nr. 7-046/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 23.09.2025 20 9 x Ja, 0 x Nein, 0 x Enth. ja 
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21 Kaufantrag DFMG Deutsche Funkturm GmbH 
Teilfläche von ca. 180 m² des Flurstückes 340/11 der Flur 1, Gemarkung Prerow 
Vorlage: 7-112/25 
 
Sachverhalt und Begründung: 
Auf einer Teilfläche von ca. 180 m² des gemeindlichen Flurstückes 340/11 wurde durch die DFMG 
Deutsche Funkturm GmbH eine Funkübertragungsstelle errichtet. Es besteht ein Mietverhältnis 
zwischen der Gemeinde Ostseebad Prerow und der DFMG mit einem jährlichen Mietzins von derzeit 
2.000,00 €. Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 01.05.2017 bis 31.04.2032. 
 
Um diesem Standort langfristig zu sichern, beantragt die DFMG Deutsche Funkturm GmbH den Erwerb 
dieser Teilfläche durch die MD7 International Limited. Da für derartige Objekte keine Vergleichs- bzw. 
Bodenrichtwerte ausgewiesen sind, wird ein Kaufangebot von 19.450,00 € unterbreitet (ca. 108,06 
€/m²). 
 
Bei positiver Entscheidung sind alle mit der Vertragsabwicklung zusammenhängenden Kosten sowie 
die Vermessungskosten von der DFMG Deutsche Funkturm GmbH zu tragen. 
 
In Abstimmung mit dem Bauamt wird der Gemeinde Ostseebad Prerow vom Verkauf der Teilfläche aus 
Verwaltungssicht abgeraten, da sich der Mast mit seinen Abstandsflächen sehr nah am Straßenkörper 
der Grünen Straße und Dammstraße befindet. Die Dammstraße soll demnächst asphaltiert werden. 
 
Wir bitten um Entscheidungsfindung. 
 
gez. Madeleine Ahrens 
Amt für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:     
Einnahme Kaufpreis                19.450 € 
                      

 keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 
 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                                 gez. Prehl 

 

Anmerkungen während der Sitzung: 
Herr Jahncke: Es ist auffällig, dass derartige Kaufanträge immer wieder nach Wahlen, also einem 
Wechsel der Gemeindevertretung auftaucht. Bisher wurde dies abgelehnt. 
Herr Plotka weist darauf hin, dass zwar die DFMG Deutsche Funkturm GmbH den Kaufantrag stellt, 
aber dahinter eine Limited Gesellschaft steht. 
Ein Verkauf wird von den Vertretern abgelehnt, auch Erbbaupacht findet kaum Zustimmung. 
Langfristige Mietverträge sichern der DFMG Deutsche Funkturm GmbH auch eine dauerhafte 
Nutzung. Einem Verkauf wird nicht zugestimmt. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow stimmt in der Sitzung der Veräußerung einer 
Teilfläche von ca. 180 m² des Flurstückes 340/11 der Flur 1, Gemarkung Prerow, an die DFMG 
Deutsche Funkturm GmbH nicht zu. 
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Beschluss-Nr. 7-047/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 23.09.2025 21 9 x Ja, 0 x Nein, 0 x Enth. ja 

 

 
  
22 Rückerwerb einer Teilfläche des Flurstückes 83 der Flur 1, Gemarkung Prerow – Objekt 
„Villenstraße 01“ 
Kaufvertrag Gemeinde Ostseebad Prerow - Stein – UR 714/2021 vom 08.04.2021 
Vorlage: 7-113/25 
 
Sachverhalt und Begründung: 
Die Gemeinde Ostseebad Prerow veräußerte 2021 das o. g. Flurstück über eine öffentliche 
Ausschreibung an Eheleute Dr. Peter und Sylvia Stein zum Höchstgebot von 1.270.000,00 €. Eheleute 
Stein sind zwischenzeitlich eingetragene Eigentümer. 
 
Im Nachgang wurde festgestellt, dass die seit Jahrzehnten bestehende Einfriedung nicht der 
tatsächlichen Grundstücksgrenze entspricht. Auf dem Flurstück befindet sich eine Wald- und 
Wegefläche. Leider ist dies beim Verkauf übersehen worden, sodass diese Flächen mitverkauft wurden.  
 
Die Voraussetzungen für den Rückerwerb dieser öffentlichen Verkehrsfläche wurden zwischenzeitlich 
geschaffen. 
 
Die Fläche wurde durch das Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Ulrich Zeh aufgenommen und mit 176 m² 
festgestellt. Daraus ergibt sich eine Rückerstattung des Kaufpreises an Familie Stein von 735,68 €. Es 
wurde der Wert entsprechend des seinerzeit vorliegenden Gutachtens zugrunde gelegt. Hier wurde 
diese Flächen ein Wert von 4,18 €/m² ermittelt. Entsprechend dieser Parameter wurde der Vertrag von 
der Unterzeichnerin dieser Vorlage als vollachtlose Vertreterin beurkundet. Der Vertrag ist im 
Nachhinein durch die Gemeindevertretung zu genehmigen.  
 
Die Beschlussvorlage zur Genehmigung dieser Urkunde 1660/2025 vom 18.08.2025 durch die 
Gemeindevertretung ist der nachfolgende Tagesordnungspunkt. 
 
Der v. g. Sachverhalt, die Rückabwicklung, wurde unter Tagesordnungspunkt 24 in der Sitzung 
der Gemeindevertretung am 18.09.2024 (Beschlussvorlagennummer 7-042/24) behandelt. Die 
Gemeindevertretung hat sich dagegen ausgesprochen, die Kosten für diese Rückabwicklung zu 
übernehmen. 
 
Nachstehende Aufwendungen sind entstanden 
 
4.281,62 €    - Vermessungskosten 
   259,16 €    - Notarkosten  
   735,68 €    - Kaufpreis 
 
Wir geben folgendes zu bedenken. Wie ausgeführt war aufgrund des Bewuchses anhand der 
amtlichen Flurkarte und des Luftbildes nicht ersichtlich, dass sich eine öffentliche Verkehrsfläche auf 
dem Flurstück befindet. Wäre dieser Umstand vor der Veräußerung erkennbar gewesen, hätte dies 
eine Vermessung vor der Ausschreibung nach sich gezogen. Diese Vermessung hätte die gleichen 
Kosten verursacht, nur zu einem anderen Zeitpunkt. Ebenso wäre der Kaufpreis dadurch um 735,00 € 
geringer ausgefallen. 
 
Durch die erneute Beurkundung sind zusätzliche Notarkosten in Höhe von 259,16 € entstanden. Es ist 
durch die Gemeindevertretung zu entscheiden, ob die Gemeinde ausnahmsweise aufgrund der 
Geringfügigkeit auf die Erstattung durch das Amt verzichtet. 
 
gez. Marion Scholz 
Amt für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:       
 Übernahme Notargebühren 259,16 €  keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  
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Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 
 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                             gez. i.V. Mildahn 

 

Anmerkungen während der Sitzung: 
Herr Barthel: Er schlägt vor, sich wegen der zusätzlich angefallenen Notarkosten nicht mit dem Amt 
anzulegen. Derartige Versäumnisse im Bereich Liegenschaften dürfen aber nicht passieren. Hier ist 
immer eine gründliche Prüfung und vorausschauende Bearbeitung durch die Sachbearbeiter zwingend 
erforderlich. Das darf man von den zuständigen Mitarbeitern erwarten. 
Die zusätzlichen Notarkosten sollten aber von der Gemeinde Ostseebad Prerow übernommen 
werden. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow beschließt in ihrer Sitzung am 23.09.2025  
die zusätzlich entstandenen Notarkosten zu UR 1660/2025 vom 18.08.2025 in Höhe von 259,16 € 
vom Amt nicht ersetzen zu lassen. 
 

Beschluss-Nr. 7-048/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 23.09.2025 22 9 x Ja, 0 x Nein, 0 x Enth. ja 

 
 
  

23 Genehmigungserklärung zur UR 1660/2025 vom 18.08.2025 
Kaufvertrag Stein - Gemeinde Ostseebad Prerow  
Rückerwerb Teilfläche des Flurstückes 83 der Flur 1 – Objekt „Villenstraße 01“ 
Vorlage: 7-114/25 
 
Sachverhalt und Begründung: 
Die Gemeinde Ostseebad Prerow veräußerte 2021 das o. g. Flurstück über eine öffentliche 
Ausschreibung an Eheleute Dr. Peter und Sylvia Stein zum Höchstgebot von 1.270.000,00 €. Eheleute 
Stein sind zwischenzeitlich eingetragene Eigentümer. 
 
Im Nachgang wurde festgestellt, dass die seit Jahrzehnten bestehende Einfriedung nicht der 
tatsächlichen Grundstücksgrenze entspricht. Auf dem Flurstück befindet sich eine Wald- und 
Wegefläche. Anhand der amtlichen Flurkarte und des Luftbildes war dies aufgrund des Bewuchses nicht 
ersichtlich.  
 
Aufgrund der öffentlichen Nutzung ist diese Fläche durch die Gemeinde Ostseebad Prerow als 
Straßenbaulastträger zurück zu erwerben. Dem haben die Eigentümer zugestimmt. 
 
Die Fläche wurde durch das Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Ulrich Zeh aufgenommen und mit 176 m² 
festgestellt. Daraus ergibt sich eine Rückerstattung des Kaufpreises an Familie Stein von 735,68 €. Es 
wurde der Wert entsprechend des seinerzeit vorliegenden Gutachtens zugrunde gelegt. Die Flächen 
wurden mit einem Wert von 4,18 €/m² ermittelt. 
 
Entsprechend dieser Parameter wurde der Vertrag zur Rückabwicklung mit UR 1660/2025 vom 
18.08.2025 von der Unterzeichnerin dieser Vorlage als vollmachtlose Vertreterin beurkundet. 
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Der Vertrag ist daher im Nachhinein durch die Gemeindevertretung zu genehmigen. 
 
gez. Marion Scholz 
Amt für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:     
4.281,62 €    - Vermessungskosten 
PK 39/11402.56250000 
 
   259,16 €    - Notarkosten  
   735,68 €    - Kaufpreis 
PK 39/11402.0481000 

 keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 
 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                             gez. i.V. Mildahn 

 

Anmerkungen während der Sitzung: 
Keine weiteren Anmerkungen. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow genehmigt in ihrer Sitzung am 23.09.2025 alle  
Erklärungen, die von Frau Marion Scholz vor dem amtlich bestelltem Vertreter Norbert Duggen der  
Notarin Petra Klopsch mit Amtssitz in 18311 Ribnitz-Damgarten, Lange Straße 37 zur Urkundenrolle  
1660/2025 vom 18.08.2025 abgegeben worden sind, sowie den gesamten Inhalt vorgenannter Urkunde  
in allen Teilen und allen Beteiligten gegenüber.  
 
Von der Beschränkung des § 181 BGB wird Befreiung erteilt.  
 

Beschluss-Nr. 7-049/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 23.09.2025 23 9 x Ja, 0 x Nein, 0 x Enth. ja 

 
 
  

24 Diskussion über die Eintrittspreise für die Mitglieder im Förderverein und Einheimische 
 
Die Diskussion über die Eintrittspreise für das Museum soll später geführt werden, wenn das Museum 
fertiggestellt wird und die Kosten bekannt sind.  
  
 

25 Diskussion Stellplatzordnung 
 
Herr Barthel erläutert die aktuelle Situation, welche sich für Unternehmer im Ort durch die (alte) 
Stellplatzsatzung ergibt. Beispielsweise benötigt man für einen Laden von 10 m² zwei Stellplätze. In 
einigen Bereichen (z. B. am Hauptübergang), wo private Fahrzeuge in der Regel nicht verkehren, sind 
eher Fahrradstellplätze erforderlich. Da das Amt für Planung und Liegenschaften zurzeit an der 
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Erhaltungssatzung arbeitet, wird der Bauausschuss dem Amt Anfang 2026 einen Vorschlag für die 
Änderung der Stellplatzsatzung vorlegen. 
Herr Plotka fragt in diesem Zusammenhang nach, wie mit den bereits geschaffenen Stellplätzen 
umzugehen ist. Bestünde dann bei denen die Möglichkeit eines Rückbaus oder sind diese Plätze an 
den Rechtsrahmen bei ihrer Schaffung gebunden? 
  
 

26 Tonnenbund Festwiese Hafenstraße - Anschlüsse 
 
Herr Barthel beschreibt die aktuelle Situation an der Festwiese. Feste Anschlüsse gibt es hier nicht. 
Auch wird die Umgebung im Wald oftmals verschmutzt (als Toilette benutzt). Daher schlägt der 
Bauausschuss als Idee 1 vor, ein Energieanschlusshäuschen, am Besten als öffentliche Toilette zu 
errichten und dort einen Anschlussraum vorzusehen für Energie, Wasser und Abwasser.  
Herr Seidlitz schlägt ergänzend vor, dort einen Einfüllstutzen für Chemietoiletten der Wohnwagen zu 
integrieren, damit die Entsorgung dieser fremden Toiletten nicht im Wald erfolgt. 
Herr Plotka weist darauf hin, dass öffentliche Toiletten auch hohe Kosten erzeugen und man ein 
solches Vorhaben gründlich abwägen muss. 
Herr Barthel kommt zur Idee 2 des Bauausschusses: Auf dem Strandparkplatz sollte eine Toilette 
aufgestellt werden, weil der Wald einfach zu sehr verschmutzt wird. 
 
  

27 Termine/Informationen/Sonstiges 
Natursteinpflaster Schulstraße und Mühlenstraße → Lärmbelästigung 
 
Es hat sich gezeigt, dass diese Gestaltung der Straße eine deutliche Lärmbelästigung zur Folge hat. 
Die Anwohner beschweren sich und wollen, dass die Pflasterstreifen durch Asphalt ersetzt werden. 
Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass sich die nächsten Anwohner wegen Raserei beschweren und 
dann wiederum andere Maßnahmen einfordern. 
Grundsätzlich ist man sich einig, dass das Pflaster herauszunehmen ist. Aktuell finden im Ort 
Asphaltierungsarbeiten statt, diese Gelegenheit sollte man unbedingt nutzen, um günstig eine Lösung 
zu schaffen. Die GV bittet Herrn Never um einen Vorschlag für eine rechtskonforme, 
vergaberechtliche Lösung für einen Direktauftrag an die hier arbeitende Firma.          XXX Hr. Never 
 
Dazu soll die Bauabteilung die Kosten einer solchen direkten Lösung abfordern.         XXX BA 
 
Frau Bliesner hat die von Herrn Jahncke vor der GV-Einladung eingebrachten TOPs nicht auf die TO 
gesetzt. Warum hat sie das unterlassen, obwohl der BGM alle GV-Mitglieder extra darum gebeten 
hatte, Vorschläge einzureichen?          XXX Fr. Bliesner 
 
Dabei ging es um folgende Angelegenheiten: 

1. Stellvertreterregelung für den Amtsausschuss erweitern um eine Person 
2. Stand Widerspruch Beschluss der GV zu 2% Erbbaupachtzins Frau Ramoth 
3. Gibt es eine Entwicklung in dem Vorgang Frau Drobig? (Vermessung des Grundstücks auf 

Kosten der Gemeinde und Umsetzung der Straßenhinweisschilder) 
4. Wie weit ist die Hafengebührensatzung für den Boddenhafen? 
5. Was wurde unternommen auf das Schreiben von der Denkmalbehörde zu der Vogelswarte? 
6. Wie ist der Stand zu dem Thema Fahrzeughalle für DLRG laut Schreiben vom 09.07.2025? 

Wurde darauf wie reagiert? 
7. Was passiert mit dem Schöpfwerk? Ist die neue Pumpe eingebaut und wann beginnen die 

Planungen für den Neubau?            XXX BA, HA, APL, Controlling 
 
Herr Jahncke spricht den Punkt 1 dieser Liste an: Er hatte unlängst als 2. Stellv. BGM an der Sitzung 
des Amtsausschusses teilgenommen. Da er aber selbst als benanntes Mitglied im Amtsausschuss ist, 
entfiel die zweite Stimme der Gemeinde. Hier soll ein Vertreter benannt werden. Es ist daher zu 
prüfen, ob ein Vertreter für Herrn Jahncke am Amtsausschuss teilnehmen darf, wenn er selbst zwar 
anwesend ist, dies aber in seiner Funktion als 2. Stellvertreter für Herrn Seidlitz wahrnimmt. Bitte 
rechtlich klären und eine Beschlussvorlage vorbereiten.           XXX HA 
 
 
Ende der nicht öffentlichen Sitzung um 21:13 Uhr. 
 


